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Aufgrund des Beschlusses des Senats der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 

7. Februar 2018 erlässt die Otto-Friedrich-Universität folgende 

 

 

Änderungsrichtlinie: 

 

 

§ 1 

Die Richtlinien der Otto-Friedrich-Universität Bamberg zur Verfahrensweise der 

Kommission zur Konfliktlösung an wissenschaftlichen Arbeitsplatz (Konflikt-

kommission) vom 20. März 2007 werden wie folgt geändert: 

 

1. In der Vorbemerkung wird in Satz 2 das Wort „Hochschulleitung“ durch das Wort 

„Universitätsleitung“ ersetzt. 

2. In § 6 Abs. 1 werden die Wörter „nicht mehr als sechs“ durch das Wort „acht“ ersetzt. 

 

 

§ 2 

Diese Änderungsrichtlinie tritt am 1. April 2018 in Kraft.  

 

Bamberg, 28. März 2018 

 

gez. 

 

Prof. Dr. Dr. habil. Godehard Ruppert  

Präsident 

 

 

 


